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1 Allgemeines 

 Veranlassung 

Die Gemeinde Steinburg plant im Ortsteil Mollhagen die wohnbauliche Entwicklung einer  

derzeit landwirtschaftlich genutzten Fläche südlich „Am Hohenberg“ und westlich der Viehka-

tenstraße. 

Die rechtliche Grundlage hierfür liefert der sich im Verfahren befindliche Bebauungsplan  

Nr. 25 der Gemeinde Steinburg. 

Das Planungsgebiet liegt südöstlich von der Straße „Am Hohenberg“ und westlich der Viehka-

tenstraße. Das Gebiet grenzt nördlich an die bestehende Bebauung an. Südlich und östlich 

wird das Gebiet von mehreren landwirtschaftlichen Flächen begrenzt. Verkehrstechnisch wird 

das Plangebiet über den Eichenkamp erschlossen. Die Planung sieht einen Wanderweg vor, 

welcher am südlichen Rand der Plangebiets verläuft und an der Viehkatenstraße endet.  

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist die konzeptionelle Regenwasserentwässerung  

gemäß des A-RW 1 nachzuweisen.  

Im Folgenden werden die Nachweise nach A-RW 1 auf das Bebauungsplangebiet Nr. 25 

angewendet. 
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2 Grundlagen 

Die Planung basiert auf dem Städtebaulichen Konzept der Firma BCS. 

Die der Planung zugrunde liegenden Bemessungsniederschläge sind dem KOSTRA-DWD 

2010R Atlas „Starkniederschlagshöhen für Deutschland“ vom DWD entnommen (Rasterfeld 

3820: Spalte 38, Zeile 20).  

Die Bewertung der Schädigung des Wasserhaushaltes, sowie die Ermittlung der erlaubten 

Einleitung erfolgt gemäß den „Wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Regenwas-

ser in Schleswig-Holstein Teil 1: Mengenbewirtschaftung A-RW 1(Stand 10/2019). 

 Regionalisierte Abflussdaten der GFV-Einheit Steinburg-Mollhagen, bereitgestellt 

durch das MELUND, abgerufen am 07.01.2021 

 A-RW 1 Berechnungstool 

 Baugrundbeurteilung und generelle Gründungsempfehlung, DR. SPANG Ingenieurge-

sellschaft für Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH 

 Gewässer in dem Nachweisraum, bereitgestellt durch DigitalerAtlasNord – DAV (Was-

serland SH) durch GDI-SH  

 Daten der vorhandenen Einleitungserlaubnisse, bereitgestellt durch das Amt Bad 

Oldesloe Land 

Einleitstelle D, E, H, G 

 KOSTRA-DWD 2010R Atlas, Rasterfeld 38-20 

 Kanalkataster Mollhagen, bereitgestellt durch Torresin & Partner 

 Vermessungsergebnis, Frau Witten Amt Bad Oldesloe-Land 

 Gewässerprofile: Lage- und Höhenplan, Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Christine Holst, 

03.03.21 
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3 Beschreibung der Maßnahme 

 Bestand 

Die von der Entwässerungsplanung betroffenen Vorhabenflächen setzten sich aus dem nörd-

lichen Teil des Flurstücks 36/2 und der erforderlich werdenden Fläche für die Vorflut zum Vieh-

bach, welche voraussichtlich auf dem selbigen Flurstück liegt, zusammen. 

Die Flächen sind unbebaut und wurden bisher landwirtschaftlich genutzt. 

Das Gewässer Viehbach ist ein Gewässer 2.Ordnung und wird von dem WBV Süderbeste 

unterhalten. 

 

 

 

 Planentwurf 

Der Planentwurf sieht vor das anfallende Oberflächenwasser privater und öffentlicher Flächen 

des Bebauungsplangebiets zu fassen und in ein Regenrückhaltebecken im Osten des Plan-

gebiets zurückzuhalten, bevor es gedrosselt abgeleitet wird. Die geplante Fläche des RRB 

liegt im Tiefpunkt des Gebiets.  

 

 

 

4 A-RW 1 

 Bewertung der Schädigung des Wasserhaushaltes nach A-RW 1 

Zur Ermittlung der zu erwartenden Schädigung des natürlichen Wasserhaushaltes wurde das 

A-RW 1 des Landes Schleswig-Holstein angewendet.  

Hierbei wurde nachgewiesen, dass eine extreme Schädigung des Wasserhaushaltes zu er-

warten ist. Aufgrund dieser Bewertung sind die Nachweise für die lokale Betrachtung, sowie 

die Nachweise für die regionale Betrachtung zu führen.  

 

 

 



 Gemeinde Steinburg 
B-Plan Nr. 25 

Stand: Mai 
2021 

Seite 6 von 19 

 

 
 

GSP Ingenieurgesellschaft mbH, Paperbarg 4, 23 843 Bad Oldesloe, Tel.: 0 45 31 / 67 07 - 0, Fax : - 79 

4.1.1 Ermittlung der abflusswirksamen Fläche  

Die Ermittlung der abflusswirksamen Fläche erfolgt über Excel-Tabellen, welche im Anhang 

beigefügt sind.  

Dort wird der Anteil der bebauten Fläche mittels der Flächenbilanz des B-Plans Nr. 25 ermittelt 

und diese Fläche wiederum in die einzelnen Befestigungsarten, sowie Bewirtschaftungsmaß-

nahmen unterteilt. Je nach Befestigungsart ergeben sich Abfluss, Versickerung und Verduns-

tung. Für die Ermittlung der überbauten Fläche wurde angenommen, dass die GRZ vollständig 

mit einem Steildach, sowie die zulässige Überschreitung der GRZ durch Nebenanlagen jeweils 

zur Hälfte durch Flachdach (Carport) und zur Hälfte durch Pflaster mit offenen Fugen überbaut 

wird. Gemäß der Baugrundbeurteilung kommt eine Versickerung im Plangebiet nicht in Frage. 

Daher wird das anfallende Regenwasser im östlichen Bereich des Gebiets in einem Regen-

rückhaltebecken gesammelt, welches anschließend in den Viehbach gedrosselt entwässern 

soll. Der zulässige Drosselabfluss wird im lokalen Nachweis ermittelt, welcher anschließend 

mit der im regionalen Nachweis ermittelten kritischen jährlichen Einleitungsmenge abzuglei-

chen ist.  

 

 

Für die GRZ im Plangebiet wurde vorerst mit 0,30 angesetzt, da bisher keine genaue Zahl 

bekannt ist. Die Versiegelung der Verkehrsfläche wurde als Asphaltierung angenommen, da 

die Berechnung so auf der sicheren Seite liegt und zum derzeitigen Stand keine geplante 
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Versiegelungsart bekannt ist. Die Flächen für Ver- und Entsorgung wurden bisher als nicht 

versiegelte Fläche angesetzt, da dafür ebenfalls keine genaue Planung vorliegt. 

4.1.2 Wasserhaushaltsbilanz Bebauungsplangebiet 

Schritt 1: Eingabe der Daten des Bebauungsplans  

Der B-Plan 25 wird aufgrund der geringen Größe in einem Teilgebiet erfasst. Die Be-

wirtschaftungsmaßnahme des Regenwassers ist ein RRB, welches im Tiefpunkt des 

Plangebiets liegt. Das Plangebiet liegt im östlichen Teil Stormarns und befindet sich 

nach der Regionalkarte im Gebiet H-10. 

 

Abbildung 1 - Screenshot Berechnungstool des A-RW 1 
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Schritt 2: Aufteilung der bebauten Fläche des Teilgebiets  

Die Fläche des Plangebiets umfasst 9.153m². Aus dem Städtebaulichen Konzept der 

Plangebiets gehen  

Aus der Flächenbilanz des Gebiets, sowie der Ermittlung der maximal überbauten 

Grundfläche der Wohngebiete ergibt sich eine natürliche nicht versiegelte Fläche. Die 

Differenz wird in die Art der Befestigung unterteilt, mit welchen voraussichtlich diese 

Fläche überbaut wird. Je nach Art der Befestigung werden Anteile von Abfluss, Versi-

ckerung und Verdunstung gebildet. Aufgrund der jeweils wirksamen Fläche wird in fol-

genden Schritten der Wasserhaushalt bewertet. Die für diese Eingabe benötigten 

Werte:  

 Fläche Teilgebiet  
 Nicht versiegelte Fläche 
 Die einzelnen versiegelten Flächen 
 Die Summe der Flächen zur Kontrolle 

Sind dem Excel-Berechnungsblatt zu entnehmen. (3.3.1) 

 

Abbildung 2 - Screenshot Berechnungstool des A-RW 1 
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Schritt 3: Maßnahmen zur Behandlung von Regenabflüssen des Teilgebiets 

 Das gesamte Planungsgebiet wird in ein Regenrückhaltebecken entwässert.  

 

Abbildung 3 - Screenshot Berechnungstool des A-RW 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Gemeinde Steinburg 
B-Plan Nr. 25 

Stand: Mai 
2021 

Seite 10 von 19 

 

 
 

GSP Ingenieurgesellschaft mbH, Paperbarg 4, 23 843 Bad Oldesloe, Tel.: 0 45 31 / 67 07 - 0, Fax : - 79 

Schritt 4: Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz für das Teilgebiet  

Anhand der Bewertung der Schädigung des Wasserhaushalts werden die zu führenden 

Nachweise zur Einleitung des Regenwassers ermittelt. Es liegt eine extreme Schädi-

gung des Planungsgebiets vor (Fall 3), was bedeutet, dass der lokale und regionale 

Nachweis geführt werden muss.  

 

Abbildung 4 - Screenshot Berechnungstool des A-RW 1 
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Abbildung 5 - Screenshot Berechnungstool des A-RW 1 

 

Das Berechnungsprogramm gibt aufgrund der Schädigung und der Einordnung in den Fall 3 

die zu führenden Nachweise vor. Dies ist über den blauen Info-Button einzusehen, oder an-

hand der farblich gekennzeichneten Schädigungen abzuleiten.  
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 Lokaler Nachweis nach A-RW 1  

Der lokale Nachweis nach dem A-RW 1 ist zu führen um das Vorflutgewässer auf Erosion und 

bordvollen Abfluss zu prüfen. (hydraulische Leistungsfähigkeit) 

Dabei ist es nicht notwendig den Nachweis der Grundwasser-Aufhöhung zu führen, da sich 

die Niederschlagswasserversickerung des Planungsgebiets im Gegensatz zur naturnahen 

Versickerung nicht erhöht.  

Die für die Berechnung notwendigen Daten wurden dem Landwirtschafts- und Umweltatlas für 

die entsprechende GFV-Einheit entnommen.  

 

Abbildung 6 - Regionalisierte Abflussdaten Stand 13.01.2021 (dem Landwirtschafts- und Umweltatlas ent-
nommen) 
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Abbildung 7 - GFV-Einheit des Nachweisraum mit Gewässernetz (dem Landwirtschafts- und Umweltatlas 
entnommen) 

Das Gewässer 1.51.15 / Viehbach durchströmt die maßgebende GFV-Einheit. Innerhalb der 

GFV-Einheit gibt es keine Nebengewässer, sowie keine bekannten Einleitungen.  

Die Einleitungsstelle G liegt in der GFV-Einheit im Oberwasser, annähernd an der gleichen 

Stelle wie der Zulauf der Hornbek / 1.51.15.9, jedoch etwas oberhalb. Durch diese Lage, leicht 

oberhalb des Zulaufs, wird die Einleitstelle G der oberen GFV-Einheit des Quellgebiets des 

Viehbachs zugeordnet.  

Der Viehbach hat seine Quelle in der nordöstlich gelegenen Einheit, bei Eichede. Am Knoten-

punkt der maßgebenden GFV-Einheiten fließt dem Viehbach die Hornbek hinzu, welche ihre 

Quelle in der GFV-Einheit rechts des Knotenpunkts hat. Der besagte Knotenpunkt ist mittig in 

der oberen Abbildung und wird vom Viehbach durchströmt.  

Für die maßgebende GFV-Einheit sind keine Einleitungen bekannt. 

Da der lokale Nachweis im Gewässerlauf des Viehbachs geführt werden muss, werden die 

Gewässerprofile der Stationen ungefähr 5+080 bis 4+980 betrachtet und nachgewiesen. Das 

A-RW 1 fordert die Betrachtung des Einleitgewässers bis zu 100 m unterhalb der Einleitstelle. 

Bei den Nachweisen sind die zulässigen Einleitungsmengen der Einleitungen G, H, E und D 

zu berücksichtigen. 
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Das engste Profil wurde als maßgebend angesetzt. (Profil 4) 

Die Sohlbeschaffenheit ist: (Grobstand ve = 0,5, ks t= 50 oder Festgelagerter sandiger Lehm ve 

= 0,4 , kst = 30) 

Annahme Grobsand:  
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Annahme Festgelagerter sandiger Lehm:  

 

Profil 3 :  

 Festgelagerter sandiger Lehm:   QDe = 0,322 m²/s 

 Grobsand:     QDe = 0,155 m²/s 

(Nachweis, dass das Profil 4 maßgebend ist) 

Aufgrund von Überlagerungen mit Einleitungen Im Oberwasser sind die zulässigen maximalen 

Einleitmengen von dem maßgebenden Drosselabfluss abzuziehen. Aus den Einleitstellen  

D (12 l/s), E (47 l/s), G (154 l/s) und H (15 l/s) ergeben sich 227 l/s, welche von QDe abzuziehen 

sind. 

Unter der Annahme Grobsand als Sohlbeschaffenheit würden sich somit: 

154l/s – 227 l/s = -73 l/s ergeben.  

Bei einer örtlichen Begehung des Gewässers und durch Entnahme von einigen Proben ergab 

sich, dass die Sohle abschnittsweise aus festgelagertem sandigem Lehm und abschnittsweise 

aus Grobsand, versetzt mit Kies und Steinen besteht. Die ersten 70 m des Gewässerlaufs ab 

der geplanten Einleitstelle weisen den festgelagerten sandigen Lehm auf. Anschließend folgt 

ein mäandrierender Abschnitt, welcher Grobsand mit Kies und Steinen aufweist. 
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Da vom schlechteren Wert gem. der A-RW 1 Nachweisführung ausgegangen werden soll, ist 

der Grobsand maßgebend. 

 

Abbildung 8 - festgelagerter sandiger Lehm mit organischen Anteilen  
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Abbildung 9 - Grobsand mit Kies und Steinen 
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https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/fluesse_baeche/fliessgewaesserty-

pen.html 

https://www.wasserblick.net/servlet/is/18727/?lang=de&highlight=steckbriefe 

https://www.wasserblick.net/servlet/is/18727/16_Typ16_April2008.pdf?command=down-

loadContent&filename=16_Typ16_April2008.pdf 

 

Dem Landwirtschafts- und Umweltatlas nach handelt es sich bei dem Viehbach um den Ge-

wässertyp 16. Der Typ 16 steht für „Kiesgeprägte Tieflandbäche“, welche in S-H hauptsächlich 

im östlichen Hügelland vorkommt. Diesem Typ werden folgende Sohlsubstrate zugeschrieben: 

dominierend Kies und Steine mit Sandanteilen, in Abhängigkeit von den regionalen Bedingun-

gen kann Lehm vorkommen, im Jungglazial häufig ausgewaschene Findlinge. 

Somit ist die zuvor getroffenen Annahme Grobsand auf der sicheren Seite liegend.  
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 Regionaler Nachweis 

Die Berechnung einer Einleitmenge für die neue Einleitungsstelle aus dem B-Plan Nr. 3.9 in 

den Viehbach (Gewässer 2. Ordnung) ist nach dem standardisierten Verfahren der A-RW 1 

Nachweisführung hier: Regionaler Nachweis ist nicht möglich. Da die vorhandene Einleit-

menge bereits den lokalen Nachweis um 73 l/s übersteigt. 

5 Schlussbetrachtung 

Wird das Ergebnis des lokalen Nachweises mit einem zulässigen Drosselabfluss von 155 l/s 

mit der im Bestand befindlichen Einleitmenge von 227 l/s verglichen, wird deutlich, dass die 

zulässige Einleitmenge gem. der A-RW 1 Nachweisführung bereits um 73 l/s durch die im 

Bestand befindlichen Einleitungen bereits überschritten wird. Dementsprechend könnte der 

Regionale Nachweis zwar geführt, jedoch nicht erfüllt werden. 

Im vorliegenden Fall fand im Mai 2021 hierzu eine Abstimmung mit der UWB Kreis Stormarn 

statt, mit dem Ergebnis, dass für den B-Plan Nr. 25 der Gemeinde Steinburg eine Drosselwas-

sermenge von 5l/s mit einer Einleitung in den Viehbach (Gewässer 2. Ordnung) zugesprochen 

wurde. 

 

 

 

____________________ 

Mai 2021 


